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Vorbemerkungen

1. GRUNDSÄTZLICHES

Die in diesem Katalog angebotenen
Schifffahrtszeichen entsprechen der

- Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung
- Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung
- Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
- Moselschifffahrtspolizeiverordnung
- Donauschifffahrtspolizeiverordnung

Die Kurzbezeichnung der Schifffahrts-
zeichen kann in den jeweiligen Schiff-
fahrtsverordnungen abweichen.

Schifffahrtszeichen werden mit modern-
sten Produktionsverfahren unter Verwen-
dung hochwertiger Komponenten her-
gestellt.

Schifffahrts- und Kilometerzeichen nach
TL werden in der Regel in lackierter Aus-
führung geliefert. In Sonderfällen wer-
den für die retroreflektierende Aus-
führung Folien des Typ I nach DIN 67
520 verwendet.
Preise auf Anfrage, unter Angabe der
entsprechenden Identnummer.

2. AUSFÜHRUNGSARTEN

Sämtliche Schifffahrtszeichen können
selbstverständlich in einer ganzen Reihe
unterschiedlicher Ausführungen geliefert
werden:
a. Bauart

Die Schifffahrtszeichen sind als Flach-
schilder, 3 mm abgekantet,  ausge-
führt.

b. Beleuchtung
Schifffahrtszeichen sollten bei allen
Witterungsbedingungen eine optima-
le Erkennbarkeit besitzen. Dazu ge-
hört auch, dass bei schlechten Sicht-
verhältnissen (Nebel, Regen oder
Schnee) das Zeichen rechtzeitig und
eindeutig gelesen werden kann.

Auf diese Anforderungen ausgerich-
tet, fertigt DAMBACH Schifffahrts-
zeichen auch in innenbeleuchteter

Ausführung. Die in dieser Liste mit
*gekennzeichneten Zeichen sind stan-
dardmäßig innenbeleuchtet lieferbar.
Für diese Zeichen liegt eine

- lichttechnische Messung nach 
DIN 67521/T3  sowie eine

- Farbdichtemessung nach  
DIN 6163 T1 vor.

Die Beurteilung und Zulassung der
Transparente erfolgte von der Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes, Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung, Fachbe-
reich für Verkehrstechnik, 56070 Ko-
blenz.

Auf Grund dieser Prüfung können alle
Zeichen mit den Abmessungen 
1050x1550 mm sowie 1050x1050 mm
als innenbeleuchtete Zeichen nach
diesen Kriterien geliefert werden.
Eine andere Möglichkeit ist, das
Schifffahrtszeichen durch Soffitten an-
zustrahlen. 

3. BEFESTIGUNG

Die Befestigung der Schilder erfolgt un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen Be-
dingungen (Böschung, Brücke etc.). Für
alle Bauarten hat DAMBACH ein breites
Sortiment zur Verfügung, das jeweils ab-
gestimmt auf die jeweilige Anforderung
zum Einsatz kommt.

4. PREISE

Die Preise geben wir Ihnen auf Anfrage.
Bei Ihrer Anfrage machen Sie uns bitte
folgende Angaben:

- Schifffahrtszeichen-Nummer
- Identnummer 
- Größe
- Bauart

- Flachschild
- Transparent

- Beleuchtung
- Aufstellung
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Verbotszeichen
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A.1
Verbot
der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt
Abmessungen Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3* 709 500
1450 x 2150 x 3 709 501

A.1a
Gesperrte Wasserflächen
jedoch für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenan-
trieb befahrbar.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

Ø 1050 x 3 709 502

A. 2
Überholverbot allgemein
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 503
2150 x 1450 x 3 709 504

A. 3
Überholverbot für Verbände untereinander und zwi-
schen Verbänden und gekuppelten Fahrzeugen. Dies gilt
nicht, wenn einer der Verbände ein Schubverband ist,
dessen Länge 110m und dessen  Breite 12m nicht über-
schreiten.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 505
2150 x 1450 x 3 709 506

A. 4
Verbot des Begegnens und Überholens
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 507
2150 x 1450 x 3 709 508

A. 5
Stillliegeverbot auf der Seite der Wasserstraße,
auf der das Tafelzeichen steht. 
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 509
1450 x 1450 x 3 709 510

A. 5.1
Stillliegeverbot auf der Wasserfläche, deren Breite,
gemessen vom Aufstellungsort, auf dem Tafelzeichen
in Metern gegeben ist.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 511
1450 x 1450 x 3 709 512
Ziffern nach Ihren Angaben

A. 6
Ankerverbot und Verbot des Schleifenlassens
von Ankern, Trossen oder Ketten auf der Seite
der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen
steht.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 513
2150 x 1450 x 3 709 514

A. 7
Festmacheverbot
am Ufer auf der Seite der Wasserstraße, auf
der  das Tafelzeichen steht.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 515
1450 x 1450 x 3 709 516

A. 8
Wendeverbot
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 517
1450 x 1450 x 3 709 518

A. 9
Vermeidung von Wellenschlag o. Sogwirkungen
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 519
1450 x 1450 x 3 709 520

A. 10
Verbot außerhalb der angezeigten Begrenzung
zu fahren.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2* 709 521
1450 x 1450 x 3 709 522

A. 12
Fahrverbot für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 523
1450 x 1450 x 3 709 524

A. 13
Fahrverbot für Sportboote
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 525
1450 x 1450 x 3 709 526

*) auch als Transparent lieferbar
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Verbotszeichen, Gebotszeichen

A. 14
Verbot des Wasserskilaufens

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 527
1450 x 1450 x 3 709 528

A. 15
Fahrverbot für Segelfahrzeuge

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 529
1450 x 1450 x 3 709 530

A. 16
Fahrverbot für Fahrzeuge, die weder mit Ma-
schinenantrieb noch unter Segel fahren, außer
DonauSchPV.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 531
1450 x 1450 x 3 709 532

B. 1
Gebot die durch den Pfeil angezeigte Richtung
einzuschlagen.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 535
1450 x 2150 x 3 709 536

B. 2a
Gebot auf die Fahrwasserseite hinüberzufah-
ren, die auf der Backbordseite des Fahrzeugs
liegt.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 537
2150 x 1450 x 3 709 538

B. 2b
Gebot auf die Fahrwasserseite hinüberzufah-
ren, die auf der Steuerbordseite des Fahrzeugs
liegt.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 539
2150 x 1450 x 3 709 540

B. 3a
Gebot die Fahrwasserseite zu halten, die auf
der Backbordseite des Fahrzeugs liegt.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 541
2150 x 1450 x 3 709 542

B. 3b
Gebot die Fahrwasserseite zu halten, die auf
der Steuerbordseite des Fahrzeugs liegt.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 543
2150 x 1450 x 3 709 544

B. 4a
Gebot das Fahrwasser nach Backbord zu über-
queren.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 545
2150 x 1450 x 3 709 546

B. 4b
Gebot das Fahrwasser nach Steuerbord zu
überqueren.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 547
2150 x 1450 x 3 709 548

B. 5
Gebot unter bestimmten Bedingungen anzu-
halten.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 549
1450 x 1450 x 3 709 550

B. 6
Gebot die angegebene Geschwindigkeit ge-
genüber dem Ufer (in km/h) nicht zu über-
schreiten. 

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 551
1450 x 1450 x 3 709 552
Ziffern nach Ihren Angaben.
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Gebotszeichen
Zeichen für Einschränkungen, Hinweiszeichen
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B. 7
Gebot Schallzeichen zu geben
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 553
1450 x 1450 x 3 709 554

B. 8
Gebot besondere Vorsicht walten zu lassen
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 555
1450 x 1450 x 3 709 556

B. 9a
Gebot nur dann in die Hauptwasserstraße einzufahren
oder sie zu überqueren, wenn dadurch die Fahrzeuge
auf der Hauptwasserstraße nicht gezwungen werden,
ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu ändern.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 557
1450 x 1450 x 3 709 558

B. 9b
Gebot wie vor.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 559
1450 x 1450 x 3 709 560

C. 1
Die Fahrwassertiefe ist begrenzt.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 561
1450 x 1450 x 3 709 562
Ziffern nach Ihren Angaben.

C. 2
Die lichte Höhe über dem Wasserspiegel ist be-
grenzt.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 563
1450 x 1450 x 3 709 564
Ziffern nach Ihren Angaben.

C. 3
Die Breite der Durchfahrtsöffnung oder des
Fahrwassers ist begrenzt.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 565
1450 x 1450 x 3 709 566
Ziffern nach Ihren Angaben.

C. 4
Es bestehen Schifffahrtsbeschränkungen; sie
sind auf einer zusätzlichen Tafel unter dem
Schifffahrtszeichen angegeben.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 567
1450 x 1450 x 3 709 568

C. 5
Das Fahrwasser ist am rechten (linken) Ufer
eingeengt; die Zahl auf dem Zeichen gibt den
Abstand in Metern an, in dem sich die Fahr-
zeuge vom Tafelzeichen entfernt halten sollen.
Ziffern nach Ihren Angaben.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 569
1450 x 2150 x 3 709 570

D. 1
Empfohlene Durchfahrtsöffnung
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 571
1450 x 1450 x 3* 709 572

D. 2
Empfehlung 
sich in dem durch die Tafeln begrenzten Raum
zu halten
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 573
1450 x 1450 x 3 709 574

D. 3
Empfehlung in der Richtung des Pfeils zu fah-
ren.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 575
1450 x 2150 x 3 709 576

E. 1
Erlaubnis zur Durchfahrt
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 577
1450 x 2150 x 3 709  578

E. 2
Kreuzung einer Hochspannungsleitung
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 579
1450 x 1450 x 3 709 580

*) auch als Transparent lieferbar
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Hinweiszeichen

E. 3
Hinweis auf ein Wehr
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 581
1450 x 2150 x 3 709 582

E. 4
Nicht frei fahrende Fähre
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 583
1450 x 2150 x 3 709 584

E. 5
Erlaubnis zum Stillliegen auf der Seite der Was-
serstraße, auf der das Zeichen steht.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 585
1450 x 1450 x 3 709 586

E. 5.1
Erlaubnis zum Stillliegen auf der Wasserfläche,
deren Breite, gemessen vom Aufstellungsort,
auf dem Tafelzeichen in Metern angegeben ist.
Ziffern nach Angabe.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 587
1450 x 1450 x 3 709 588

E. 5.2
Erlaubnis zum Stillliegen auf der Wasserfläche 
zwischen den zwei Entfernungen, die,  gemes-
sen vom Aufstellungsort, auf dem Tafelzeichen
in Metern angegeben sind.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 589
1450 x 2150 x 3 709 590
Ziffern nach Ihren Angaben.

E. 5.3
Höchstzahl der Fahrzeuge die auf der Seite der
Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht,
nebeneinander stillliegen dürfen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 591
1450 x 1450 x 3 709 592

Ziffern nach Ihren Angaben.

E. 5.4
Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt,
die nicht nach § 3.14 ein, zwei oder drei blaue
Lichter oder nach § 3.32 ein, zwei oder drei
blaue Kegel führen müssen.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 593
1450 x 1450 x 3 709 594

E. 5.5
Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt,
die nicht nach § 3.14 Nr. 1 ein blaues Licht
oder nach § 3.32 Nr. 1 einen blauen Kegel
führen müssen.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 595
1450 x 1450 x 3 709 596

E. 5.6
Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt,
die die zwei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 2
oder die zwei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 2
führen müssen.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 597
1450 x 1450 x 3 709 598

E. 5.7
Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt,
die die drei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 3
oder die drei blauen Kegel nach § 3.32  Nr. 3
führen müssen.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 599
1450 x 1450 x 3 709 600

E. 5.8
Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der
Schubschiffahrt, die nicht nach § 3.14 ein,zwei
oder drei blaue Lichter oder nach § 3.32 ein,
zwei oder drei blaue Kegel führen müssen.

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 601
1450 x 1450 x 3 709 602
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E. 5.9
Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der
Schubschifffahrt, die das blaue Licht nach
§3.14 Nr. 1 oder den blauen Kegel nach 
§ 3.32 Nr. 1 führen müssen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 603
1450 x 1450 x 3 709 604

E. 5.10
Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der
Schubschifffahrt, die die zwei blauen Lichter
nach § 3.14 Nr. 2 oder die zwei blauen Kegel
nach § 3.32 Nr. 2 führen müssen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 605
1450 x 1450 x 3 709 606

E. 5.11
Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der
Schubschifffahrt, die die drei blauen Lichter
nach § 3.14 Nr. 3 oder die drei blauen Kegel
nach § 3.32 Nr. 3 führen müssen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 607
1450 x 1450 x 3 709 608

E. 5.12
Liegestelle für alle Fahrzeuge, die nicht nach
§ 3.14 ein, zwei oder drei blaue Lichter oder
nach § 3.32 ein, zwei oder drei blaue Kegel
führen müssen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 609
1450 x 1450 x 3 709 610

E. 5.13
Liegestelle für alle Fahrzeuge, die das blaue
Licht nach § 3.14 Nr. 1 oder den blauen Kegel
nach § 3.32 Nr. 1 führen müssen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 611
1450 x 1450 x 3 709 612

E. 5.14
Liegestelle für alle Fahrzeuge, die die zwei
blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 2 oder die zwei
blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 2 führen müs-
sen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 613
1450 x 1450 x 3 709 614

E. 5.15
Liegestelle für alle Fahrzeuge, die die 3 blauen
Lichter nach § 3.14 Nr. 3 oder die drei blauen
Kegel nach § 3.32 Nr. 3 führen müssen.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 615
1450 x 1450 x 3 709 616

E. 6
Erlaubnis zum Ankern auf der Seite der Was-
serstraße, auf der das Tafelzeichen steht.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 617
2150 x 1450 x 3 709 618

E. 7
Erlaubnis zum Festmachen am Ufer auf der
Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzei-
chen steht.
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 619
1450 x 1450 x 3 709 620

E. 8
Hinweis auf eine Wendestelle
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 621
1450 x 1450 x 3 709 622

E. 9a
Einmündende Wasserstraßen gelten als Neben-
wasserstraßen
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 623
1450 x 1450 x 3 709 624

E. 9b
Einmündende Wasserstraßen gelten als Neben-
wasserstraßen
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 625
1450 x 1450 x 3 709 626

E. 9c wie vor
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 627
1450 x 1450 x 3 709 628
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Hinweiszeichen

E. 10a
Die benutzte Wasserstraße gilt als Nebenwas-
serstraße der einmündenden
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 629
1450 x 1450 x 3 709 630

E. 10b
wie vor
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 631
1450 x 1450 x 3 709 632

E. 11
Ende eines Verbots oder eines Gebots, das nur
in einer Verkehrsrichtung gilt, oder Ende einer
Einschränkung
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1550 x 1050 x 3 709 633
2150 x 1450 x 3 709 634

E. 13
Trinkwasserzapfstelle
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 635
1450 x 1450 x 3 709 636

E. 14
Fernsprechstelle
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 637
1450 x 1450 x 3 709 638

E. 15
Fahrerlaubnis für Fahrzeuge mit Maschinenan-
trieb
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 639
1450 x 1450 x 3 709 640

E. 16
Fahrerlaubnis für Sportboote
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 641
1450 x 1450 x 3 709 642

E. 17
Wasserskistrecke
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 643
1450 x 1450 x 3 709 644

E. 18
Fahrerlaubnis für Segelfahrzeuge
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 645
1450 x 1450 x 3 709 646

E. 19
Fahrerlaubnis für Fahrzeuge, die weder mit
Maschinenantrieb noch unter Segel fahren
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 647
1450 x 1450 x 3 709 648

E. 21
Nautischer Informationsfunkdienst 
Beispiel: Kanal 20
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1050 x 2 709 651
1450 x 1450 x 3 709 652

E. 23/I
Hochwassermarke, Marke I
Rhein- und BinnenSchPV
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 657
1450 x 2150 x 3 709 658

EE.. 2233//IIII
Hochwassermarke, Marke II
Rhein- und BinnenSchPV
Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 1550 x 3 709 659
1450 x 2150 x 3 709 660

Hinweis auf Düker
Abmessungen in mm Ident-Nr.

400 x 400 x 3 709 661

09_Schifffahrtszeichen  27.06.2007  14:24 Uhr  Seite 204



205S c h i f f f a h r t s z e i c h e n
D A M B A C H - K a t a l o g

Zusätzliche Schilder, Pfeile und Aufschriften
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II. 1
z.B.: Gebot nach 1000 m 12 km/h nicht zu über-
schreiten
Schilder, die die Entfernung angeben, in der
die durch das Hauptzeichen angezeigte Be-
stimmung oder Besonderheit zu beachten ist.
Ziffern nach Ihren Angaben, 
z.B.: Nicht frei fahrende Fähre in 1500 m

Abmessungen in mm Ident-Nr.

450 x 1050 x 2 709 662
450 x 1550 x 2 709 663
750 x 1550 x 3 709 664

1050 x 1550 x 3 709 665
490 x 1450 x 2 709 666
750 x 1450 x 3 709 667

II. 2a
Pfeile die angeben, in welcher Richtung der
Strecke das Hauptzeichen gilt, 
z.B.: Erlaubnis zum Stillliegen (Normalgröße)

Abmessungen in mm Ident-Nr.

800 x 1050 x 3 709 668

II. 2b
Pfeile die angeben, in welcher Richtung der
Strecke das Hauptzeichen gilt. Ziffern nach
Ihren Angaben,
z.B.: Liegeverbot auf 1000 m

Abmessungen in mm Ident-Nr.

1050 x 800 x 3 709 669

Kilometerzeichen, 1-ziffrig

Abmessungen in mm Ident-Nr.

Gruppe I
500 x 400 x 3 709 677
Gruppe II
1000 x 800 x 3 709 678
Gruppe III
2000 x 1550 x 3 709 679

Kilometerzeichen, 2-ziffrig
Abmessungen in mm Ident-Nr.

Gruppe I
500 x 600 x3 709 680
Gruppe II
1000 x 1200 x 3 709 681
Gruppe III
2000 x 2400 x 3 709 682

Kilometerzeichen, 3-ziffrig
Abmessungen in mm Ident-Nr.

Gruppe I
500 x 850 x 3 709 683
Gruppe II
1000 x 1650 x 3 709 684
Gruppe III
2000 x 3250 x 3 709 685

Halbe-km-Zeichen
Abmessungen in mm Ident-Nr.

Gruppe I
400 x 400 x 3 709 686
Gruppe II
800 x 800 x 3 709 687
Gruppe III
1600 x 1600 x 3 709 688

Hektometerzeichen
Abmessungen in mm Ident-Nr.

Gruppe I
400 x 100 x 2 709 689
Gruppe II
800 x 200 x 3 709 690
Gruppe III
1600 x 400 x 3 709 691
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